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Einleitung 

I. Problemstellung 
Das große Losungswort, das jetzt ein 
jeder kräht 
Vor dem in ihren Staatsperücken 
Sich selbst des Volkes Häupter bücken 
Horch auf! Es heißt: Publicität!1  

Publizität, d.h. Öffentlichkeit oder Offenlegung bestimmter Rechtsverhältnisse,2 ist 
seit der französischen Revolution ein wichtiger Bestandteil staatlicher Entscheidungs-
prozesse. Dies gilt auch für Gerichtsverfahren. Hier liegen Leitung sowie Gestaltung 
des Verfahrens im Wesentlichen in der Hand des Richters3 als staatliches Organ und 
bedürfen deshalb besonderer Kontrolle.4 Mit der Öffentlichkeit des Verfahrens soll 
eine Geheimjustiz unterbunden und das Vertrauen der Bevölkerung in die staatliche 
Gerichtsbarkeit gestärkt werden. Mit den Worten des BGH soll die öffentliche Ver-
handlung verhindern, „daß die gesamte Tätigkeit des Gerichtes hinter verschlossenen 
Türen in ein Dunkel gehüllt und dadurch Missdeutungen und Argwohn ausgesetzt 
wird“5.  

Im nationalen und internationalen Schiedsrecht, in dessen Rahmen von den Parteien 
gewählte Schiedsrichter den Rechtsstreit entscheiden und etwa in der Handelsschieds-
gerichtsbarkeit ein rein privatrechtlicher Konflikt gelöst wird, ist der Begriff der 
Transparenz hingegen ein Fremdwort. So herrscht im Rahmen von Schiedsverfahren 
zumindest eine Erwartung der Schiedsparteien dahingehend, dass das Verfahren 
nichtöffentlich und vertraulich stattfindet:6 Eine Geheimjustiz ist hier explizit er-
wünscht. Entsprechend werden die Nichtöffentlichkeit sowie Vertraulichkeit von 
Schiedsverfahren noch immer als deren Vorteile ins Feld geführt,7 gleichwohl sich 
eine Entwicklung hin zu mehr Transparenz abzeichnet. Dies ist selbst im Rahmen der 

 
 

1  Deutsches Spottgedicht aus der Zeit der französischen Revolution, Bräutigam, DVBl 
2006, S. 950 Fn. 1 mit Verweis auf Hölscher, in: Brunner/Conze/Koselleck (Hrsg.), Ge-
schichtliche Grundbegriffe, S. 447. 

2  Brockhaus, 22. Bd., S. 258. 

3  Schwarz, in: Knahr/Koller/Rechberger/Reinisch (Hrsg.), Arbitration, S. 73, 79. 

4  Ewer, NJW 2010, 1323, 1324. 

5  BGH NJW 1953, 712. 

6  Vgl. De Ly/Friedman/Radicati di Brozolo, 28 Arb int 355, 377 (2012). 

7  Siehe etwa Aden, Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit, 2. Kapitel Rn. 7. 
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klassischen Handelsschiedsgerichtsbarkeit, etwa durch die Veröffentlichung von 
Schiedssprüchen, zunehmend der Fall.8  

Hinzu kommt, dass sich Schiedsverfahren, jedenfalls wenn man von der traditionellen 
Form eines Handelsschiedsverfahrens ausgeht, durch ihre privatautonome Einklei-
dung auszeichnen. Dem Willen der Schiedsparteien wird vor dem Ermessen des 
Schiedsrichters im Hinblick auf die Ausgestaltung des Verfahrens Priorität einge-
räumt. Dementsprechend können sie zumindest ausdrücklich oder konkludent verein-
baren, dass das Schiedsverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt 
wird und mangels Veröffentlichung von Verfahrensdokumenten keine Informationen 
nach außen gelangen.9 Diesbezügliche rechtliche Vorgaben, insbesondere der ein-
schlägigen Schiedsregeln, sind ein beliebter Gegenstand wissenschaftlicher Ausei-
nandersetzungen.10 Die Bearbeitungen konzentrieren sich dabei im Wesentlichen auf 
Bestehen, Herleitung und Umfang einer Vertraulichkeitsverpflichtung der Schieds-
parteien selbst.11  

Eine Ausnahme hiervon stellt nunmehr die abkommensbasierte Investitionsschieds-
gerichtsbarkeit dar, die sich vermehrten Forderungen nach Transparenz und Öffent-
lichkeit ausgesetzt sah. Insofern kann man zumindest in diesem Bereich ebenfalls von 
Publizität als aktuellem Losungswort sprechen. Dies wird auch durch die Diskussio-
nen über das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) bzw. Kanada (Comprehen-
sive Economic and Trade Agreement, CETA) bewiesen. Ein Kritikpunkt stellt auch 
hier die befürchtete mangelnde Transparenz der im Abkommen vorgesehenen 
Schiedsverfahren dar.12  

Bisheriger Reformhöhepunkt in diesem Bereich sind die UNCITRAL-Transparenzre-
geln in abkommensbasierten Investor-Staat-Schiedsverfahren, die am 1. April 2014 
in Kraft getreten sind. Fraglich ist indes, auf welchen Erwägungen die dortigen Trans-
parenz- und Öffentlichkeitsforderungen beruhen. Ausgangspunkt der Debatte ist vor 

 
 

8  So werden etwa im ICC Dispute Resolution Bulletin wichtige Urteile in anonymisierter 
Form veröffentlicht. 

9  Cook, 34 Pepperdine LRev 1085, 1100 (2007). 

10  Geiben, Die Privatsphäre und Vertraulichkeit im Schiedsverfahren, Köln 2001; Holder, 
Vertraulichkeit im Schiedsverfahren nach deutschem Recht, Frankfurt am Main 2009; 
Leisinger, Vertraulichkeit in internationalen Schiedsverfahren, Baden-Baden 2012; Nous-
sia, Confidentiality in International Commercial Arbitration, Heidelberg 2010, Sackmann, 
Transparenz, S. 25–42. 

11  Leisinger, Vertraulichkeit, S. 98–272. 

12  Siehe etwa Kohlenberg/Pinzler/Uchatius, Schattenjustiz: Regierungen werden im Ver-
borgenen zu Strafen in Milliardenhöhe verurteilt – weil Konzerne ihre Geschäftsinteres-
sen bedroht sehen, Die Zeit, 27.02.2014, S. 15. 
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allem die Beobachtung, dass die Entscheidungsträger Schiedsrichter, also Privatper-
sonen ohne hoheitliche Befugnisse, sind.13 Gleichwohl besitzen sie die Kompetenz, 
Staaten zu hohen Schadensersatzpflichten zu verurteilen. Hieraus ergab sich die Über-
legung, dass, wenn schon an dem grundsätzlichen Konzept der Investitionsschiedsge-
richtsbarkeit nichts geändert wird, doch verfahrensrechtliche Reformen wünschens-
wert sind. Insofern scheinen Transparenz und Öffentlichkeit ein demokratisches Ele-
ment einbringen zu können. Es ist jedoch zweifelhaft, ob dies – gemessen an bereits 
existierenden Normen – überhaupt erforderlich ist.  

Im Fokus dieser Bearbeitung stehen dabei nicht nur Vorgaben existierender Men-
schenrechtskonventionen sowie des nationalen Verfassungsrechts. Einzugehen ist fer-
ner auf nationale, einfachgesetzliche Bestimmungen in Form von Informationsfrei-
heitsgesetzen. Die Frage der rechtlichen Bindung des Staates an nationale Bestim-
mungen wurde zwar oftmals im Rahmen von Arbeiten zur Vertraulichkeit in Schieds-
verfahren berücksichtigt.14 Umfang sowie nähere Ausgestaltung einer solchen Veröf-
fentlichungspflicht, wie konkret die Anwendung des deutschen IFG des Bundes auf 
Schiedsverfahren, wurden indes nicht näher erläutert. Einen weiteren Schwerpunkt 
bilden die Begriffe des öffentlichen Interesses und der Legitimität, die von Schieds-
gerichten sowie der Arbeitsgruppe der UNCITRAL-TR häufig bemüht wurden, um 
Transparenzmaßnahmen zu begründen. Hier ist insbesondere der Zusammenhang die-
ser Topoi mit dem vorliegend interessierenden Thema der Transparenz und Öffent-
lichkeit zu untersuchen. 

Darauf aufbauend ist zu untersuchen, inwiefern sich diese in der Investitionsschieds-
gerichtsbarkeit verfolgten Ansätze auf Schiedsverfahren übertragen lassen, denen 
eine vergleichbare Verfahrenskonstellation zugrunde liegt. Das konstante Merkmal 
von Investitionsschiedsverfahren, das auch andere Schiedsverfahren aufweisen kön-
nen, ist dabei dasjenige der staatlichen Beteiligung. Unabhängig von der konkreten 
Ausgestaltung des Streitgegenstands sowie den Modalitäten der Initiierung des 
Schiedsverfahrens, ist so stets eine staatliche Partei an dem Schiedsverfahren beteiligt. 
Insofern werden die Transparenz- und Öffentlichkeitsbemühungen im Rahmen der 
abkommensbasierten Investitionsschiedsgerichtsbarkeit nicht als Gegensatz zu der 
auf Vertraulichkeit und Nichtöffentlichkeit ausgerichteten Handelsschiedsgerichts-
barkeit dargestellt. Vielmehr soll diese Arbeit die systemübergreifenden Auswirkun-
gen des in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit vorzufindenden Transparenzstan-
dards auf andere Formen von Schiedsverfahren, und zwar solche mit staatlicher Be-
teiligung analysieren. 

Damit bezieht sich diese Arbeit auf sog. gemischte Schiedsverfahren, ein Begriff, der 
zwar zuvorderst in Verbindung mit Investitionsschiedsverfahren und Verfahren vor 
Claims-Tribunalen verwendet wird, aber gleichermaßen angesichts seiner Bedeutung 

 
 

13  Classen, EuZW 2014, 611, 615. 

14  Vgl. Leisinger, Vertraulichkeit, S. 195; Sackmann, Transparenz, S. 70, 93. 
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auf sämtliche Schiedsverfahren mit staatlicher Beteiligung erstreckt werden kann. Zu 
nennen sind in diesem Zusammenhang vertragsbasierte Investitionsschiedsverfahren, 
Handelsschiedsverfahren sowie Verwaltungsschiedsverfahren.  

II. Gang der Untersuchung 

Die Arbeit ist in vier Kapitel unterteilt. Zunächst soll im ersten Kapitel der Untersu-
chungsgegenstand des gemischten Schiedsverfahrens konkretisiert und gegenüber an-
deren Formen der Streitbeilegung abgegrenzt werden. Dabei wird auf das traditionelle 
Verständnis eines gemischten Schiedsverfahrens eingegangen und dessen geschicht-
licher Hintergrund aufgezeigt. Ferner ist es erforderlich, Formen gemischter Schieds-
verfahren zu identifizieren, wobei auf die schiedsverfahrensrechtlichen Kategorien 
einzugehen ist. Ein besonderes Gewicht kommt hierbei der Investitionsschiedsge-
richtsbarkeit zu. Formen und Notwendigkeit dieses Streitbeilegungstypus sind kurz 
zu erläutern. Erforderlich ist des Weiteren, zwischen einer direkten und indirekten 
Beteiligung des Staates, insbesondere durch öffentliche Unternehmen, zu differenzie-
ren.  

Daran anschließend sind im zweiten Kapitel die Konzepte der Nichtöffentlichkeit und 
Vertraulichkeit denjenigen der Transparenz und Öffentlichkeit gegenüber zu stellen. 
Traditionell zeichnet sich das Schiedsverfahren durch seine Nichtöffentlichkeit und 
Vertraulichkeit aus. Zumindest die Erwartungen der Schiedsparteien weisen in diese 
Richtung. Deshalb erfolgt zunächst eine Untersuchung des rechtlichen Standards. Im 
Anschluss hieran werden die Begriffe der Transparenz und Öffentlichkeit erläutert. 

Im dritten Kapitel geht die Arbeit auf Fragen ein, die sich vor allem in Verbindung 
mit den UNCITRAL-TR auf der Ebene der abkommensbasierten Investitionsschieds-
gerichtsbarkeit stellen. Zunächst ist auf rechtliche Vorgaben und die vermeintlichen 
Beweggründe für die Herstellung von Öffentlichkeit und Transparenz einzugehen. 
Anschließend wird untersucht, in welchem Rahmen Öffentlichkeit und Transparenz 
umgesetzt werden können. Hiernach erfolgt eine Untersuchung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen zugunsten von Transparenz und Öffentlichkeit. Hier wird ein Fokus auf 
die UNCITRAL-TR gelegt. Die durch die UNCITRAL-TR etablierte Transparenz 
und Öffentlichkeit von Investitionsschiedsverfahren führt ferner zu bestimmten Fol-
geproblemen, die bisher noch nicht in umfassender Weise diskutiert worden sind, aber 
im Rahmen dieser Arbeit gewürdigt werden sollen. Hierzu zählt zum einen die Frage 
der Kostentragung im Hinblick auf die Durchführung der Transparenzmaßnahmen. 
Zum anderen ist fraglich, welche Rechtsfolgen Verstöße gegen die transparenzstiften-
den Vorschriften haben können und welche Rechtsschutzmöglichkeiten den betroffe-
nen Parteien zustehen.  
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Schließlich behandelt das vierte Kapitel sonstige gemischte Schiedsverfahren, na-
mentlich vertragsbasierte Investitionsschiedsverfahren, Handelsschiedsverfahren so-
wie Verwaltungsschiedsverfahren. Aufgeteilt nach einer direkten und indirekten Be-
teiligung des Staates an solchen Schiedsverfahren ist zum Zwecke der Übertragbarkeit 
der Ansätze der UNCITRAL-TR auf die vergleichbare Interessenlage einzugehen. In 
diesem Rahmen soll untersucht werden, ob die Kriterien, welche auf der Ebene der 
abkommensbasierten Investitionsschiedsgerichtsbarkeit entwickelt wurden, dazu füh-
ren, dass auch andere gemischte Schiedsverfahren öffentlich und transparent sein soll-
ten. Schließlich untersucht diese Arbeit die Besonderheit einer lediglich indirekten 
Beteiligung des Staates an Schiedsverfahren durch öffentliche Unternehmen. Sofern 
eine auf nationalem Recht beruhende Veröffentlichungspflicht des Staates anzuneh-
men ist, stellt sich so die Folgefrage, inwiefern dies auch für öffentliche Unternehmen 
gilt. 
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Erstes Kapitel 

Schiedsverfahren mit staatlicher Beteiligung 

Im Folgenden soll zunächst der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, nämlich ge-
mischte Schiedsverfahren, konkretisiert und aufgeschlüsselt werden (I.). Dies ist Vo-
raussetzung für die spätere Untersuchung, in welchen Fällen gemischter Schiedsver-
fahren Transparenz und Öffentlichkeit zu fordern sind. Denn diese Forderungen könn-
ten unter Umständen an die jeweiligen Charakteristika der unterschiedlichen Formen 
gemischter Schiedsverfahren anknüpfen. Da ein Staat dabei sowohl direkt als auch 
indirekt an einem Schiedsverfahren beteiligt sein kann, ist ferner ein Augenmerk auf 
dessen unterschiedliche Beteiligungsvarianten zu legen (II.). Auch in Bezug auf die-
sen Punkt könnte sich zumindest ein unterschiedliches Ausmaß von Transparenz und 
Öffentlichkeit ergeben. 

I. Gemischte Schiedsverfahren als Untersuchungsgegenstand 

Das Untersuchungsobjekt der vorliegenden Arbeit sind solche Schiedsverfahren, an 
denen neben privaten Parteien, d.h. natürlichen Personen sowie privaten Unterneh-
men,15 der Staat entweder direkt oder indirekt16 als Schiedspartei beteiligt ist, also sog. 
gemischte Schiedsverfahren. Im Englischen hat sich hierfür der Begriff mixed arbi- 
trations herausgebildet.17 Zwar mag dieser Begriff „eher beschreibender als dogmati-
scher Art“18 sein. Doch trifft er den vorliegenden Untersuchungsgegenstand in umfas-
sender Weise und soll deshalb als Sammelbegriff für alle Verfahren dienen, welche 
die zuvor genannten, persönlichen Charakteristika der Schiedsparteien aufweisen. 

1. Begriff 

Auszublenden sind demgegenüber Schiedsverfahren, an denen ausschließlich private 
Parteien, also auch nicht der Staat in indirekter Weise wie durch ein öffentliches Un-
ternehmen, beteiligt sind, sowie Schiedsverfahren zwischen zwei Staaten oder zwi-
schen Staaten und internationalen Organisationen. Denn insbesondere im Hinblick auf 
Schiedsverfahren zwischen zwei Staaten stellen sich die hier interessierenden Fragen 
nach Transparenz und Öffentlichkeit nicht in dem Maße, wie sie sich bei gemischten 

 
 

15  Böckstiegel, 2 Arb int 22 (1986). 

16  Siehe zu der Abgrenzung noch unten S. 68. 

17  Steinbrück, Unterstützung ausländischer Schiedsverfahren, S. 197. 

18  Steinbrück, Unterstützung ausländischer Schiedsverfahren, S. 201 Fn. 477. 
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Schiedsverfahren aufdrängen. So bemerkt Leisinger, dass sich „[b]ei Schiedsverfah-
ren zwischen Staaten (…) aufgrund des politischen Stellenwerts dieser Verfahren kein 
Raum für Aspekte der Vertraulichkeit“ finden lässt.19 Demgegenüber waren die Ver-
traulichkeit und Nichtöffentlichkeit rein privater Schiedsverfahren bereits Gegenstand 
einer umfassenden wissenschaftlichen Diskussion,20 die freilich als Ausgangspunkt 
für die Untersuchung der prozessualen Einkleidung der gemischten Schiedsverfahren 
fruchtbar zu machen ist. 

Das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis des gemischten Schiedsverfahrens 
weicht jedoch von seinem traditionellen Gebrauch ab. Gewöhnlich wurden unter den 
Begriff vor allem Investitionsschiedsverfahren gefasst.21 Dieser traditionelle Ge-
brauch des Terminus basiert zunächst auf der strikten Differenzierung zwischen der 
zwischenstaatlichen Streitbeilegung auf der einen Seite, die lange Zeit aus wissen-
schaftlicher Perspektive als einzig interessante Form internationaler Streitbeilegung 
begriffen wurde,22 und der privaten Streitbeilegung auf der anderen Seite23. Insofern 
spiegelt der Begriff des gemischten Schiedsverfahrens in Abkehr von dieser klassi-
schen Unterscheidung die Besonderheit eines internationalen Schiedsverfahrens zwi-
schen einem Staat und einer privaten Partei als lange Zeit nicht zum Kreise der Völ-
kerrechtssubjekte zu zählenden Person24 wider.  

Zudem fällt bei der internationalen Investitionsstreitverfahren eine Zuordnung zum 
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsgebiet aufgrund der Kombination 
von völkerrechtlichem Investitionsschutzrecht und einem der Handelsschiedsge-
richtsbarkeit nachgebildeten Streitbeilegungsmechanismus schwer.25 Die Bildung ei-
nes Alternativbegriffs vermeidet so eine Auseinandersetzung mit der dogmatischen 
Natur der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit.  

 
 

19  Leisinger, Vertraulichkeit, S. 167. 

20  Geiben, Die Privatsphäre und Vertraulichkeit im Schiedsverfahren, Köln 2001; Holder, 
Vertraulichkeit im Schiedsverfahren nach deutschem Recht, Frankfurt am Main 2009; 
Leisinger, Vertraulichkeit in internationalen Schiedsverfahren, Baden-Baden 2012; Nous-
sia, Confidentiality in International Commercial Arbitration, Heidelberg 2010, Sackmann, 
Transparenz, S. 25–42. 

21  Tietje, in: Marauhn (Hrsg.), Streitbeilegung, 47, 48. 

22  Vgl. Tietje, in: Marauhn (Hrsg.), Streitbeilegung, 47, 48. 

23  Caron, ZaöRV 1986, 465, 472; Tietje, in: Marauhn (Hrsg.), Streitbeilegung, 47, 48. 

24  Siehe etwa Delbrück, Formen des völkerrechtlichen Handelns, S. 530; Epping, in: Ipsen 
(Hrsg.), Völkerrecht, § 7 Rn. 10, zur partiellen Völkerrechtssubjektivität des Individuums 
im Bereich der Menschenrechte nach der EMRK; Tietje, in: Marauhn (Hrsg.), Streitbei-
legung, 47, 61f., nimmt zwar nicht bei ICSID-Schiedsverfahren, wohl aber bei Schieds-
verfahren unter dem ECT eine mit den Gewährleistungen der EMRK vergleichbare Völ-
kerrechtsubjektivität von privaten Wirtschaftssubjekten an. 

25  Schill, ZaöRV 2011, 247, 259–266. 
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Allerdings ergibt sich aus der bloßen Bedeutung des Begriffs des „gemischten 
Schiedsverfahrens“ nur, dass ein Schiedsverfahren zwischen einem Staat und einem 
Privatrechtssubjekt als Parteien stattfindet.26 Zwar mag man hierbei zuvörderst an die 
Investitionsschiedsgerichtsbarkeit denken, bei der es stets um einen Staat und einen 
privaten Investor als Schiedsparteien geht. Dennoch stellt diese Arbeit auch auf alle 
übrigen in dieser Hinsicht in Betracht kommenden Schiedsverfahren ab, seien es Ver-
waltungs- oder Handelsschiedsverfahren, für welche sich der Begriff des gemischten 
Schiedsverfahrens ebenso eignet und sich bestimmte Fragen aufgrund der staatlichen 
Beteiligung ebenfalls stellen können. 

Dieser für die Zwecke der vorliegenden Arbeit gewählte Begriff spielt hingegen nicht 
auf die Tatsache an, dass Schiedsvereinbarungen im Hinblick auf das anwendbare 
Recht nicht länger zwingend zwischen internationalem und nationalen sowie öffent-
lich-rechtlichen und privaten Recht differenzieren und somit ein bestimmtes Recht 
exklusiv zur Anwendung berufen,27 so dass von einem Schiedsverfahren die Rede sein 
könnte, welches einem „gemischten Recht“ unterliegt. Dieses Phänomen führt Böck-
stiegel auf die steigende Anzahl von an Schiedsverfahren beteiligten Staaten zurück.28 
Danach ist gleichermaßen denkbar, dass die Schiedsparteien zwei unterschiedliche 
nationale Rechtssysteme wählen oder aber auch eine Kombination aus nationalem 
Recht und Treu- und Glauben-Erwägungen.29 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
bezeichnet „gemischtes Schiedsverfahren“ jedoch nicht die Beschaffenheit des Streit-
gegenstands, sondern die Eigenschaften der Schiedsparteien.30 

2. Geschichtlicher Hintergrund 

Ein kurzer Überblick über den geschichtlichen Hintergrund von gemischten Schieds-
verfahren zeigt, dass es sich dabei nicht um eine selbständige Kategorie innerhalb der 
Schiedsgerichtsbarkeit handelt. Gemischte Schiedsverfahren im hier verstandenen 
weiten Sinne verfügen so über keinen selbständigen Entwicklungsstrang. Dies liegt 
daran, dass sie nur für die Zwecke dieser Arbeit aufgrund ihrer Charakteristika als 

 
 

26  Vgl. Tietje, in: Marauhn (Hrsg.), Streitbeilegung, 47, 48. 

27  Hierzu näher Böckstiegel, 2 Arb int 22, 26f. (1986). 

28  Böckstiegel, 2 Arb int 22, 26 (1986). 

29  Böckstiegel, 2 Arb int 22, 27f. (1986). 

30  Schließlich ist das hier im Mittelpunkt stehende Untersuchungsobjekt nicht zu verwech-
seln mit gemischten Konfliktlösungsverfahren. Hierzu zählen etwa Verfahren, welche 
eine Kombination von Mediation und Schiedsverfahren aufweisen, sowie sog. Minitrials, 
bei denen sich unter Umständen an ein Schlichtungsverfahren ein Vergleichsgespräch und 
– bei dessen Erfolglosigkeit – ein Mediationsverfahren anschließen können, Lachmann, 
Schiedsgerichtspraxis, Rn. 88–92. 
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eigenständige Kategorie innerhalb der Schiedsgerichtsbarkeit gelten und sowohl na-
tional als auch international in unterschiedlichen Formen existieren. 

So gewinnen Verwaltungsschiedsverfahren erst seit Kurzem durch die Herausbildung 
neuer Kooperationsformen zwischen Staat und Privaten, wie etwa den public private 
partnerships, an Bedeutung.31 Im Hinblick auf Handelsschiedsverfahren unter der Be-
teiligung einer staatlichen Partei besteht ein Zusammenhang mit der Bedeutung der 
Schiedsgerichtsbarkeit als Streitbeilegungsmechanismus im internationalen Wirt-
schaftsrecht und der steigenden Beteiligung des Staates am nationalen sowie interna-
tionalen Handel.32 In Anbetracht der damit verbundenen steigenden Zahl von Han-
delsschiedsverfahren unter der Beteiligung einer staatlichen Partei ließ die Internati-
onale Handelskammer in Paris denn auch ein Forschungsprojekt mit dem Gegenstand 
„Arbitration and State Enterprises“ durchführen, welches 1984 abgeschlossen 
wurde.33  

Im Bereich des Investitionsrechts ergibt sich die Existenz von entsprechenden 
Schiedsverfahren – diesmal vor dem Hintergrund der Beteiligung einer Privatperson 
als Besonderheit – aus der Abkehr von der zwischenstaatlichen Streitbeilegung und 
diplomatischen Verständigung hin zu einem selbständigen Klagerecht von betroffe-
nen Investoren zum Schutz ihrer Auslandsinvestitionen. Hier lässt sich ausgehend von 
sog. „state contracts“ als Synonym für Verträge zwischen einem Staat und einem aus-
ländischen Investor34 tatsächlich ein eigener Entwicklungsstrang feststellen, welcher 
in der abkommensbasierten Investitionsschiedsgerichtsbarkeit als Schutzmechanis-
mus gipfelte35 und als „wegweisend“36 in Bezug auf die Erweiterung der Völker-
rechtssubjekte betrachtet wird. Diese Entwicklung wird an späterer Stelle noch erör-
tert.37 

Zusammenfassend lässt sich der heutige Umfang staatlicher Beteiligung an Schieds-
verfahren damit vor dem Hintergrund zweier Tatsachen, nämlich der allgemeinen Be-
deutung der Schiedsgerichtsbarkeit als friedlichem Streitbeilegungsmechanismus und 
Alternative zu Verfahren vor fremden Gerichten sowie der Beteiligung des Staates am 

 
 

31  Schill, DÖV 2010, S. 1013. 

32  Böckstiegel, 2 Arb int 22, 29 (1986). 

33  Hierzu Böckstiegel, Arbitration and State Enterprises: Survey on the National and Inter-
national State of Law and Practice, Deventer 1984. 

34  Alvik, Contracting with Sovereignty, S. 1f.; Merkt, Investitionsschutz durch Stabilisie-
rungsklauseln, S. 25; Velten, Anwendung des Völkerrechts auf State Contracts, S. 18; 
siehe zu „state contracts“ und Schiedsverfahren auch ausführlich Delaume, 75 AmJIntL 
784819 (1981); Mann, 42 BritYbIntL 1–37 (1967). 

35  Alvik, Contracting with Sovereignty, S. 12–44. 

36  Tietje, in: Marauhn (Hrsg.), Streitbeilegung, 47, 48. 

37  Siehe unten S. 56. 


